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Norm

BAO §203;

GebG 1957 §3 Abs2 Z1;

GebG 1957 §34 Abs1;

GebG 1957 §9 Abs1;

VerfGG 1953 §17a Z3;

1. BAO § 203 heute

2. BAO § 203 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. BAO § 203 gültig von 01.01.1962 bis 19.07.2022

Rechtssatz

Wird die Eingabengebühr nicht spätestens zum Fälligkeitszeitpunkt entrichtet, sondern erst später, ist die Abgabe nicht

vorschriftsmäßig entrichtet (vgl. das hg. Erkenntnis vom 21. November 2013, 2011/16/0097).Wird die Eingabengebühr

nicht spätestens zum Fälligkeitszeitpunkt entrichtet, sondern erst später, ist die Abgabe nicht vorschriftsmäßig

entrichtet vergleiche das hg. Erkenntnis vom 21. November 2013, 2011/16/0097).
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